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Zivilschutz in der Schweiz

Zivilschutz im
eidgenossischen Parlament

Drei parlamentarische Vorstosse
zu Bau- und Organisationsfragen

Im Friihjahr dieses Jahres wurden drei
parlamentarische Vorstosse, die den
Zivilschutz betreffen, eingereicht: ein
Postulat von Nationalrat Liichinger
«Schutzbautengesetz; Subventionsab-
bau», eine Interpellation von Natio-
nalrat Loretan «Zivilschutzorganisa-
tionen — Leitung in den Gemeinden»
und eine Einfache Anfrage von Natio-
nalrat Oehen «Zivilschutzbauten -
Technische Vorschriften».

Postulat Liichinger
vom 17. Mirz 1980

Der Nationalrat hat in der Juni-Ses-
sion mit grosser Mehrheit das Postulat
Lichinger angenommen. Der Bundes-
rat wird ersucht, durch Abéanderung
des Bundesgesetzes liber die bauli-
chen Massnahmen im Zivilschutz
(Schutzbautengesetz) vom 4. Oktober
1963 die bundesrechtlich vorgeschrie-
benen eidgendssischen, kantonalen
und kommunalen Beitrdge an die Er-
stellung privater Schutzbauten voll
aufzuheben, allenfalls unter Einrau-
mung einer Ubergangsordnung mit
schrittweisem Abbau.

Ihre Empfehlung zur Annahme dieses
Postulates begriindete die Landesre-
gierung wie folgt:

«Die durch die Hauseigentiimer bei
Neubauten und wesentlichen Umbau-
ten zu erstellenden privaten Pflicht-
schutzrdume bilden das Riickgrat des
Zivilschutzes. Wenn heute rund 4,5
Mio. Schutzpléitze in modernen beliif-
teten Schutzriumen zur Verfiigung
stehen und daneben zustitzlich rund
1,8 Mio. Schutzplitze in Schutzriu-
men vorhanden sind, die vor dem
Jahre 1966 erstellt wurden und damit
nicht einen vollwertigen, aber doch
beachtlichen Schutz gewéhren, so ist
diese Tatsache weitgehend auf die mit
einer Beitragsleistung der 6ffentlichen
Hand (Bund, Kantone und Gemein-
den) verbundene gesetzliche Ver-
pflichtung zur Erstellung der privaten
Schutzrdume zuriickzufiihren. Die da-
mals festgelegten, auf den ersten Blick

recht grossziigigen Beitrdge sind aus
zwei Griinden so bemessen worden.
Einerseits mussen die Schutzraume als
Bestandteil unserer Gesamtverteidi-
gung betrachtet werden. Sodann hat-
ten die Beitrdge auch zum Ziel, der
rechtlichen Verpflichtung ohne poli-
zeilichen Zwang Nachachtung zu ver-
schaffen und die Qualitat dieser
Schutzbauten sicherzustellen. Die
Bundesbeitrige wurden mit der Ge-
setzesrevision vom 7. Oktober 1977
von 25 bis 35% der Mehrkosten auf 10
bis 20% herabgesetzt. Sie erreichten
1978 und 1979 noch rund 25 bzw. 26,6
Mio. Franken. Die Kantons- und Ge-
meindebeitrige haben in der gleichen
Zeit rund 90 Mio. Franken im Jahr
betragen.

Mit dem Postulanten sind wir der
Meinung, dass sich der Bau von priva-
ten Schutzraumen vielerorts als akzep-
tierte Pflicht eingelebt hat. Dies diirfte
insbesondere fiir einen grossen Teil
der stddtischen Agglomerationen zu-
treffen, wo heute auch eine hohe
Schutzplatzdichte besteht. Anderseits
sind wir aber der Auffassung, dass die
Beitragsgewdhrung ein gutes, zurzeit
noch notiges Mittel zur Sicherstellung
der erforderlichen Qualitét im Schutz-
raumbau darstellt. Diese Uberlegung
wurde auch in den ersten Vorschldgen
zur Neuverteilung der Aufgaben zwi-
schen Bund und Kantonen bei den
Zivilschutzbauten berticksichtigt, wo
es unter anderem heisst: «Verzicht auf
Bundesbeitrage an die privaten
Schutzrdume; vorldufig noch Ver-
pflichtung der Kantone zur Weiterfiih-
rung ihrer Subventionierung.» Wir be-
absichtigen die Aufhebung der kanto-
nalen und kommunalen Beitrige dann
vorzuschlagen, wenn keine negativen
Auswirkungen auf die Qualitit der
Schutzraume mehr zu befiirchten sind.
Im ibrigen sind wir der Auffassung,
dass die freiwerdenden Betrige dazu
beitragen sollen, die mit der Konzep-
tion 1971 des Zivilschutzes und den
Zivilschutzgesetzen verfolgten Ziele
im Interesse einer glaubhaften Sicher-

heitspolitik trotz der gegenwdértigen
finanziellen Schwierigkeiten verwirkli-
chen zu helfen.»

Interpellation Loretan
vom 19. Mirz 1980

Mit der Interpellation Loretan wird
der Bundesrat ersucht, zu folgenden
Fragen Stellung zu nehmen:

1. Inwieweit und wo bestehen Proble-
me bei der Besetzung der Leitungen

der Ortlichen wund betrieblichen
Schutzorganisationen  des  Zivil-
schutzes?

2. Machte der Bundesrat bisher von

seiner Kompetenz gemaiss Artikel 35

Absatz 3 des Bundesgesetzes tiber den

Zivilschutz Gebrauch, Dienst- und

Hilfsdienstpflichtige =~ wéhrend der

Dauer ihrer Wehrpflicht als Vorge-

setzte oder Spezialisten in Zivilschutz-

organisationen Dienst leisten zu
lassen?

3. Ist der Bundesrat bereit, die Vor-

aussetzungen zu schaffen, dass der

Ubertritt aus Kader- und Stabsfunk-

tionen der Armee in die Zivilschutz-

pflicht im Interesse des Zivilschutzes
frither erfolgen kann, als dies heute
der Fall ist, sei es

— durch Herabsetzung des militér-
dienstpflichtigen Alters fiir alle Ar-
meeangehorigen auf 50 Jahre,

— indem vermehrt von der Kompe-
tenz gemaéss Artikel 35 Absatz 3 des
Bundesgesetzes tber den Zivil-
schutz Gebrauch gemacht wird,

— durch andere Massnahmen?

Antwort des Bundesrates

1. Die kurzen Ausbildungszeiten im

Zivilschutz verlangen, dass bei der

Besetzung der Funktionen in der Lei-

tung einer Ortlichen oder betrieblichen

Schutzorganisation die vorhandene

Fihrungserfahrung aus Beruf, offent-

lichem Leben und Militdr genutzt

wird. Die Tatsache, dass die Offiziere
dem Zivilschutz in der Regel erst nach

Erreichen des 55. Altersjahres zur Ver-

fligung stehen, wirkt sich dabei bis zu

einem gewissen Grad erschwerend
aus. Besonders spiirbar ist dies in
kleineren und hier namentlich l&ndli-
chen Gemeinden, wihrend in den
meist industrialisierten Agglomeratio-
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nen das Angebot weitgehend der
Nachfrage zu geniigen vermag, soweit
die Behorden sich bemiihen, es auch
auszuschopfen.

2. Zurzeit sind rund 700 Wehrmén-
ner, wovon rund 100 Offiziere, auf-
grund von Artikel 35 Absatz 3 ZSG
den Zivilschutzorganisationen auf ihr
Gesuch hin als Vorgesetzte oder Spe-
zialisten zur Verfiigung gestellt wor-
den. Von den im Zeitraum 1977 bis
1979 gestellten 198 Gesuchen wurden
185 bewilligt.

Aus diesen Zahlen ergeht, dass seitens
der Gemeinden von der gesetzlich
gegebenen Moglichkeit, Wehrdienst-
pflichtige fiir besondere Funktionen
im Zivilschutz dispensieren zu lassen,
bisher nur wenig Gebrauch gemacht
worden ist. Dies, obschon das Verfah-
ren nicht besonders kompliziert ist.

3. Der Bundesrat ist bereit, von der
ihm gesetzlich eingerdumten Kompe-
tenz im Sinne der Interpellation Ge-
brauch zu machen und vermehrt auch
Offiziere fiir die Ubernahme entspre-
chender Funktionen im Zivilschutz
von der Wehrpflicht zu dispensieren.
Er glaubt, dass sich damit eine sach-
dienliche Losung finden lédsst. Eine
generelle Herabsetzung der Wehr-
pflicht der Offiziere auf das 50. Alters-
jahr erscheint nicht notig. Sie wére aus
Bestandesgriinden, mindestens zur-
zeit, nicht vertretbar.

Einfache Anfrage Oehen vom
19. Mirz 1980

Die Einfache Anfrage Oehen lautet:

In «Technische Weisungen fiir die
Schutzanlagen der Organisationen
und des Sanitétsdienstes» (TWO 77)
sind alle Masse, Einrichtungen usw.
bindend vorgeschrieben. Leider gibt
aber die Anwendung der TWO 77 in
der Praxis zu Schwierigkeiten Anlass,
da in den Weisungen widerspriichliche
Forderungen bestehen und zum Bei-
spiel der EVP-Schutz (Electro-Ma-
gnetic-Protection) von der Armee,
vom Zivilschutz, der PTT und der
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IHR HELFER FUR BRANDVER-
HUTUNG UND -BEKAMPFUNG

Feuerloscher - Feuerloschermaterial - stationdre Anlagen,
Sprinkler, Pulver, Schaum, Halon, CO- - Fahrzeuge.

POUR VOUS AIDER A PREVENIR

ET COMBATTRE LE FEU

Extincteurs - Tout matériel - Installations fixes -
Sprinkler, poudre, mousse, halon, CO- - véhicules.

8032 Zirich —

Vertretung in der ganzen Schweiz

AFB behandelt wird. Dabei gehen die
Ansichten iiber die richtige technische
Durchfiihrung weit auseinander. Fiir
Bauherren entstehen aus dieser Tatsa-
che hochst verwirrliche Situationen.

Fragen

— Sind dem Bundesrat die angedeute-
ten Schwierigkeiten bekannt?

— Ist er willens, fiir eine «unité de doc-
trine» besorgt zu sein?

— Waurden bei der Konzipierung der
Vorschriften die finanziellen Folgen
gebiihrend beachtet?

Antwort des Bundesrates

Die «Technischen Weisungen fiir die
Schutzbauten der Organisation und
des Sanititsdienstes» (TWO 77) beru-
hen im wesentlichen auf der Verord-
nung des Bundesrates betreffend
Schutzumfang und Schutzgrad der Zi-
vilschutzbauten vom 11. August 1976.
In dieser Verordnung wird unter an-
derem verlangt, dass die Schutzbauten
des Zivilschutzes einen bestimmten
Schutz gegen die Wirkungen von nu-
klearen Waffen zu gewahrleisten
haben.

Zu den heute hinreichend erfassbaren
Waffenwirkungen von nuklearen Waf-
fen gehoren die fiir die Bemessung der
Bauten besonders wichtigen mechani-
schen Wirkungen (Uberdruck, Wind-
druck) sowie die Wirkungen der Kern-
strahlung (Primérstrahlung, Sekun-
dérstrahlung). Auf diese Waffenwir-
kungen sind im wesentlichen die Di-
mensionierung der Schutzraumbhiille,
die Schutzraumabschlisse und die
technischen Einrichtungen der Anla-
gen ausgerichtet, da von ihnen in
erster Linie das Uberleben der Schutz-
rauminsassen abhédngt. Im Gegensatz
dazu sind die massgebenden Wirkun-
gen des elektromagnetischen Impulses
(EMP) zwar hinreichend bekannt, un-
terliegen jedoch, im Hinblick auf die
Entwicklung der Waffensysteme,
noch betréachtlichen Unsicherheiten.
Der elektromagnetische Impuls beein-
triachtigt in erster Linie die elektri-
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schen und elektronischen Einrichtun-
gen und Ausriistungen von Schutzan-
lagen und allenfalls die davon abhén-
gigen Komponenten. Schutzanlagen,
die entsprechend ihrer Zweckbestim-
mung im Einsatz mit vielen und emp-
findlichen elektrischen und elektroni-
schen Einrichtungen ausgeriistet wer-
den miissen, sind gegen die Auswir-
kungen des EMP verwundbarer als
solche, die nur mit den absolut «iliber-
lebensnotwendigen»  Einrichtungen
versehen sind. Zu den letzteren geho-
ren praktisch alle Typen von Zivil-
schutzbauten. Es zeigt sich also bereits
von der Zweckbestimmung her, dass
die Durchfithrung des EMP-Schutzes
nicht fiir alle in unserem Land erstell-
ten Schutzbauten nach einem einheit-
lichen Rezept erfolgen kann. Es miis-
sen Losungen getroffen werden, die
den spezifischen Zweckbestimmungen
der Schutzbauten angepasst sind; nur
so konnen die Aufwendungen fiir den
EMP-Schutz in einem verniinftigen
Verhiltnis zu den Gesamtaufwendun-
gen gehalten werden.

Fir die Koordination der in ihrem
Umfang notwendigerweise unter-
schiedlichen Schutzmassnahmen sorgt
ein vom Stab fiir Gesamtverteidigung
eingesetzter Ausschuss, in dem alle
mit einschligigen Fragen beschaftig-
ten Bundesstellen zusammenarbeiten.



	Zivilschutz im eidgenössischen Parlament : drei parlamentarische Vorstösse zu Bau- und Organisationsfragen

